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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ab
gabenverwaltungsorganisationsgesetz geändert wird; 
Begutachtung 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt als Anlage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme gegenüber dem Bundes

ministerium für Finanzen zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz geändert wird. 

FÜ~ Ri~~5t~keit 
de~lf(: 

14. Oktober 1983 
Für den Bundeskanzler: 

i.V.OKRESEK 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Abgabenver
waltungsorganisationsgesetz geändert wird; 
Begutachtung 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem mit do. Schreiben 

vorn 27. September 1983, GZ. 02.01 02/11-IV/2/83 übermittelten Ent-

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Abgabenverwaltungsorganisations

gesetz geändert wird, wie folgt Stellung: 

Zu Art. II und III: 

Dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst fällt auf, daß sich die 

Inkrafttre~ensbestimmung des Art. III lediglich auf die Z 1 bis 3 

des Art. I bezieht; für die übrigen Ziffern 4 bis 7 des Art. I fehlt 

eine ausdrückliche Inkrafttretensbestimmung. Wenn es sich auch bei 

den zuletzt genannten Zahlen nicht um organisatorische Neuregelungen 

sondern um Anpassungen der Schreibweise und um die Einarbeitung be

stehender Regelungen - somit um Maßnahmen der Rechtsbereinigung -

handelt, so stellt sich doch die Frage, ob nicht für die gesamte 

Novelle ein einheitlicher Inkrafttretenszeitpunkt gewählt werden kann. 

Zumindest sollten in den Erläuterungen die Gründe für einen unter

schiedlichen Inkrafttretenszeitpunkt angegeben werden. 
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